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18� Jahren� und� Auszubildenden)� folgende� tägliche� amtliche�
Sachbezugswerte�für�die�jeweiligen�Mahlzeiten:

Art der Mahlzeit Monatlicher Wert 
2018 (2017)

Monatlicher Wert 
2018 (2017)

Frühstück 52�€�(2017:�51�€) 1,73�€�(2017:�1,70�€)

Mittag-�bzw.�Abendes-
sen�(jeweils) 97�€�(2017:�95�€) 3,23�€�(2017:�3,17�€)

Der� Ansatz� der� amtlichen� Sachbezugswerte� kann� in� folgen-
den�Sachverhalten�erfolgen:

�����Arbeitstägliche� Mahlzeiten,� die� durch� eine� vom� Arbeit-
geber�selbst�betriebene�Kantine�etc.�abgegeben�werden�
(R�8.1�Abs.�7�Nr.�1�LStR�2015).�Nur�dann,�wenn�die�Mahl-
zeiten� überwiegend� nicht� für� Arbeitnehmer� zubereitet�
werden,� kann� (=� Wahlrecht)� alternativ� eine� Bewertung�
mit�dem�Endpreis�nach�§�8�Abs.�3�EStG�unter�Anwendung�
des�Rabattfreibetrags�zur�Anwendung�kommen�(§�8�Abs.�3�
EStG,�R�8.1�Abs.�7�Nr.�1�S.�2�LStR�2015).

�����Arbeitstägliche� Mahlzeiten,� die� Arbeitnehmer� in� einer�
nicht�vom�Arbeitgeber�selbst�betriebenen�Kantine�etc.�er-
halten�(siehe�im�Detail�R�8.1�Abs.�7�Nr.�2�LStR�2015).

�����Arbeitstägliche� Mahlzeitengestellungen� durch� Ausga-
be� von� Essensgutscheinen� bzw.� Restaurantschecks� (sie-
he� R� 8.1� Abs.� 7� Nr.� 4� LStR� 2015)� bzw.� Essenszuschüsse�
(BMF-Schreiben�v.�24.02.2016,�BStBl�I�2016,�238),�sofern�
der�Verrechnungswert�der�Essenmarke�bzw.�der�Arbeitge-
berzuschuss� für�ein�Mittagessen�2018�nicht�über�6,33�€�
(3,23�€�zuzüglich�3,10�€)�liegt.�Bei�dem�Erhöhungsbetrag�
i.H.v.�3,10�€�handelt�es�sich�um�eine�Kulanzregelung�der�
Finanzverwaltung,�die�durch�die�i.d.R.�jährliche�Änderung�
des�amtlichen�Sachbezugswertes�nicht�beeinflusst�wird.

AUSLANDSREISEKOSTEN 2018

Mit� Schreiben� vom� 8.11.2017� hat� das� BMF� für� 2018� neue�
Auslandsreisekosten� festgesetzt.� Die� neuen� Pauschbeträge�
für� Verpflegungsmehraufwendungen� und� Übernachtungs-
kosten�gelten� für�beruflich�und�betrieblich� veranlasste�Aus-
landsauswärtstätigkeiten,�die�ab�dem�1.1.2018�durchgeführt�
werden.

GESETZLICHE RENTENVERSICHERUNG: NEUER BEITRAGS-
SATZ GILT AB 2018

Das�Bundeskabinett�hat�am�22.11.2017�die�Verordnung�zur�
Bestimmung� der� Beitragssätze� in� der� gesetzlichen� Renten-

versicherung�für�das�Jahr�2018�beschlossen.�Danach�wird�der�
Beitragssatz�in�der�allgemeinen�gesetzlichen�Rentenversiche-
rung� auf� 18,6�%� und� in� der� knappschaftlichen� Rentenversi-
cherung�auf�24,7�%�festgesetzt.

Praxishinweis:
Der Bundesrat hat dieser Verordnung die hierfür notwen-
dige Zustimmung erteilt. Eine Verkündung im BGBl erfolgte. 
Die Änderung ist in dem ab 2018 zur Anwendung kommen-
den – geänderten – Programmablaufplan bereits enthalten.

Diese� Änderung� des� Beitragssatzes�wirkt� sich� auch� auf� die�
Abrechnung�von�Minijobbern�aus,�sofern�diese�nicht�auf�die�
Rentenversicherungspflicht� verzichten.� Wo� der� Arbeitneh-
meranteil�bislang�3,7�%�betrug,�reduziert�sich�dieser�ab�2018�
auf�(18,6�%�abzüglich�15�%�-�Arbeitgeberanteil�=)�3,6�%.

Beispiel
Der Arbeitnehmer A ist bei dem Unternehmen B als Minijob-
ber (nicht im Privathaushalt) tätig. Sein monatliches Entgelt 
beträgt 450 €. Er hat nicht auf die Rentenversicherungspflicht 
verzichtet.

Steuerpflichtiger Arbeitslohn 450,00�€

Arbeitgeberanteil Rentenver-
sicherung: 15�%�von�450�€�= 67,50�€

Arbeitnehmeranteil Renten-
versicherung: 3,6�%�von�450�€�= 16,20�€
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ANRUFUNGSAUSKUNFT: NEUE VERWALTUNGSANWEI-
SUNG GILT!

Mit�Schreiben�vom�12.12.2017�hat�das�BMF�zur�Anrufungs-
auskunft�nach� §� 42e� EStG�näher� Stellung� genommen.�Hier-
bei� wird� insbesondere� die� zwischenzeitlich� ergangene�
höchstrichterliche�Rechtsprechung�berücksichtigt.�Die�Anru-
fungsauskunft� ist� stets� gebührenfrei.� Mögliche� Antragsstel-
ler�sind�der�Arbeitgeber,�der�die�Pflichten�des�Arbeitgebers�
erfüllende�Dritte�(§�38�Abs.�3a�EStG)�und�der�Arbeitnehmer.�
Ferner�–�so�die�Klarstellung�der�Finanzverwaltung�–�können�
eine�Anrufungsauskunft�auch�Personen�beantragen,�die�nach�
Vorschriften�außerhalb�des�EStG�für�Lohnsteuer�haften�(z.B.�
gesetzliche� Vertreter,� Vermögensverwalter� und� Verfügungs-
berechtigte� i.S.d.� §§� 34� und� 35� AO).� Erteilt� das� Betriebs-
stättenfinanzamt� eine� Anrufungsauskunft,� sind� die� Finanz-
behörden� im� Rahmen� des� Lohnsteuerabzugsverfahrens� an�
diese� gegenüber� allen� Beteiligten� gebunden� (BFH-Urteil� v.�
17.10.2013,�BStBl�II�2014,�892).�Das�Betriebsstättenfinanzamt�
kann�daher�die�vom�Arbeitgeber�aufgrund�einer�(unrichtigen)�
Anrufungsauskunft�nicht�einbehaltene�und�abgeführte�Lohn-
steuer�vom�Arbeitnehmer�nachfordern�(§�42d�Abs.�3�Satz�4�
Nr.� 1� EStG).� Die� Bindungswirkung� einer� Anrufungsauskunft�
erstreckt�sich�–�unabhängig�davon,�ob�sie�dem�Arbeitgeber�
oder� dem�Arbeitnehmer� erteilt� wurde� –� nicht� auf� das� Ver-
anlagungsverfahren.�Das�Wohnsitzfinanzamt�kann�daher�bei�
der�Einkommensteuerveranlagung�des�Arbeitnehmers�einen�
anderen�Rechtsstandpunkt�als�das�Betriebsstättenfinanzamt�
einnehmen�(BFH-Urteil�v.�17.10.2013,�BStBl�II�2014,�892).

SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE AUCH BEI AUSLANDS-
EINSÄTZEN ABZIEHBAR

Mit�Schreiben�vom�27.09.2017�hat�das�BMF�zur�Ausstellung�
von�elektronischen�Lohnsteuerbescheinigungen�für�das�Kalen-

derjahr� 2018� Stellung� genommen.� Bedeutsam� sind� insoweit�
Ausführungen�zur�Bescheinigung�von�Vorsorgeaufwendungen,�
die�im�Zusammenhang�mit�steuerfreien�Einnahmen�stehen.
Ein� Sonderausgabenabzug� kommt� bislang� für� Vorsorgeauf-
wendungen�nur�dann�in�Betracht,�wenn�diese�nicht�in�unmit-
telbarem� wirtschaftlichen� Zusammenhang� mit� steuerfreien�
Einnahmen�stehen.�

Praxishinweis
In der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung sind dem-
gemäß keine Beträge zu bescheinigen, die mit steuerfreiem 
Arbeitslohn (z.B. nach dem ATE oder auf Grund eines DBA) 
in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. 
Ein „unmittelbarer wirtschaftlicher Zusammenhang“ ist ins-
besondere bei gesetzlichen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
anteilen pflichtversicherter Arbeitnehmer gegeben, die auf 
steuerfreien Arbeitslohn entfallen. 

Abweichend�davon�hat�der�EUGH�mit�Urteil�vom�22.06.2017�
in�der�Rechtssache�C-20/16�„Bechtel“�entschieden,�dass�das�
Sonderausgabenabzugsverbot� für� Sozialversicherungsbeiträ-
ge,�die�in�unmittelbarem�wirtschaftlichen�Zusammenhang�mit�
nach� DBA� steuerfreien� Einnahmen� aus� nichtselbstständiger�
Arbeit�stünde,�unionsrechtswidrig�sei.�Bei�Veröffentlichung�des�
Ausstellungsschreibens� vom�27.09.2017� (BStBl� I� 2017,�1339)�
waren�noch�materiell-rechtliche�Fragen�zu�klären,� so�z.B.�ob�
die� EuGH-Entscheidung� nur� in� EU-/EWR-� oder� auch� in� Dritt-
staaten-Fällen�Anwendung�findet.�

Praxishinweis
Mit BMF-Schreiben vom 11.12.2017 hat die Finanzverwal-
tung aus einkommensteuerrechtlicher Sicht zur Anwendung 
der neuen EuGH-Rechtsprechung Stellung genommen. Da-
nach wird nur für solche Beiträge, die in unmittelbarem wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit in einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum erzielten Ein-
nahmen aus nichtselbstständiger Tätigkeit stehen, ein Abzug 
von Vorsorgeaufwendungen zugelassen. 
Da der Sonderausgabenabzug nunmehr auch gewährt wird, 
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Haftungsausschluss | Die�in�diesem�Rundschreiben�stehenden�Texte�sind�nach�bestem�Wissen�und�Kenntnisstand�
erstellt�worden.�Die�Komplexität�und�der�ständige�Wandel�der�Rechtsmaterie�machen�es�jedoch�notwendig,�Haftung�
und�Gewähr�auszuschließen.

     

FÄLLIGKEITSTERMINE�FÜR�STEUERN�UND�BEITRÄGE�ZUR�
SOZIALVERSICHERUNG�IN�01�UND�02-2018

Steuertermin Umsatzsteuer bei�Monatszahlern:�10.01.2018 und 12.02.2018

Steuertermin Lohnsteuer�bei�Monatszahlern:�10.01.2018 und 12.02.2018

Steuertermin Gewerbesteuer:�15.02.2018

Steuertermin Einkommenssteuer:�12.03.2018

Bei�Scheckeinzahlung�muss�der�Scheck�dem�Finanzamt�spätestens�3�Tage�vor�dem�Fälligkeitstermin�vorliegen.�

Sozialversicherungsbeiträge�sind�spätestens�am�drittletzten�Bankarbeitstag�des�laufenden�Monats�fällig,�für�den�
Beitragsmonat�Januar�2018�somit�am�29.01.2018�und�für�den�Beitragsmonat�Februar�2018�somit�am�26.02.2018.

als die Sozialversicherungsbeiträge mit steuerfreien Einnah-
men in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang ste-
hen, dürften diese Beträge zumindest ab 2018 auch unter  
Nr. 22 bis 27 des Ausdrucks der elektronischen Lohnsteuerbe-
scheinigung durch Arbeitgeber auszuweisen sein.

Beispiel
Die unbeschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmerin A mit 
Wohnsitz im Düsseldorf (Inland) erzielt in Frankreich aus 
nichtselbstständiger Arbeit einen Bruttoarbeitslohn i.H.v. 
20.000 €. Lt. DBA steht Frankreich das Besteuerungsrecht zu.

Vom Bruttoarbeitslohn hat der französische Arbeitgeber  
u.a. die Beiträge zur Altersvorsorge und Krankenversicherung 
nach französischem Recht einbehalten und abgeführt. Ein 
Kostenabzug wird in Frankreich nicht zugelassen.

Abweichend von § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG kommt – unter 
Beachtung des BMF-Schreibens v. 11.12.2017 (BStBl I 2017, 
1624) - ein Abzug der Vorsorgeaufwendungen im Rahmen der 
in Deutschland durchzuführenden Veranlagung infrage. Dem-
gemäß hat eine Bescheinigung der Vorsorgeaufwendungen 
in der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung zu erfolgen. 

   


